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Behauptet wird, dass in den ländlichen Gebieten 
immer mehr Ställe gebaut werden und so die Um-
welt stark geschädigt wird.
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• Anders als dieser Fachbegriff aus dem  
§ 35 des Baugesetzbuches vermuten 
lässt, darf man auch auf dem Land nicht 
ohne Weiteres einen neuen Stall bauen. 
Grundsätzlich darf dort gar nicht gebaut 
werden.

• Der Gesetzgeber hat allerdings unter be-
grenzten Voraussetzungen den Außen-
bereich – also das ländliche Gebiet au-
ßerhalb bebauter Ortsteile – zum Bauen 
geöffnet. Hierzu zählt auch der Bau von 
Ställen für landwirtschaftliche Nutztiere. 

Die Tierhaltung ist gerade dort vor allem 
wegen ihrer Geruchsbildung sowie dem 
erhöhten Lärm- und Verkehrsaufkom-
men richtig aufgehoben.

• Landwirte werden im Rahmen eines 
Genehmigungsverfahrens solcher Bau-
vorhaben gegenüber Nicht-Landwirten 
begünstigt. Gleiches gilt z. B. auch für An-
bieter von Energie. Wie jeder andere Bau-
herr auch, benötigt jedoch auch der Land-
wirt dafür eine Baugenehmigung. 

Tatsache ist, dass nur so viele Stallneubauten genehmigt 
werden, wie notwendig sind, um die Bevölkerung mit 
Lebensmitteln zur versorgen. Diese Bauvorhaben sind an 
strenge umwelt- und baurechtliche Bedingungen ge-
knüpft.

Was bedeutet Baurechtliche Privilegierung?

• Erst wenn der Bau nach § 35 Baugesetz-
buch „einem landwirtschaftlichen Betrieb 
dient und nur einen untergeordneten Teil 
der Betriebsfläche einnimmt“, kommt der 
Außenbereich für ein solches Vorhaben in 
Frage.

• Das heißt, es muss zunächst ein land-
wirtschaftlicher Betrieb vorliegen. Da-
rüber hinaus muss der Neubau diesem 
landwirtschaftlichen Betrieb „dienen“: 
Hierfür sind neben den betrieblichen Er-
fordernissen auch räumliche Vorgaben zu 

beachten. Er muss in der Nähe der bereits 
existierenden Hofstelle wirtschaftlich 
Sinn machen. 

• Wichtig ist weiter, dass der Stall nicht ge-
gen öffentliche Belange verstößt. Stehen 
beispielsweise Boden- oder Naturschutz, 
der Gesundheitsschutz der in der Nähe 
wohnenden Gemeindemitglieder oder 
der Schutz der Landschaft und ihres Er-
holungswertes entgegen, wird eine Bau-
genehmigung nicht erteilt. 

Was bedeutet diese ‚Privilegierung‘ nun in der Praxis?
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• Was „Landwirtschaft“ im baurechtlichen 
Sinne bedeutet, steht ebenfalls im Bau-
gesetzbuch. Dort steht, dass eine Tier-
haltung nur dann „landwirtschaftlich“ ist, 
wenn das Futter für die Tiere überwie-
gend auf den zum Betrieb gehörenden 
Flächen angebaut werden kann. 

• Will der Landwirt einen Stall ohne die-
se entsprechenden Futteranbauflächen 
errichten, spricht der Gesetzgeber von 

„gewerblichem“ Stallbau. Hier hat der 
Gesetzgeber jedoch Obergrenzen festge-
legt. Bei Mastschweinen liegt diese bei-
spielsweise bei maximal 1.500 Tierplät-
zen.

• Größere Vorhaben sind dann nicht mehr 
baurechtlich privilegiert: So kann der 
Neubau baurechtlich verweigert werden, 
wenn schon niedrigere Umwelt- und Na-
turschutzbelange vorliegen.

Ist der Stallbau an die Fläche gebunden?

• Ja, das werden sie, und zwar mithilfe des 
Immissionsschutzrechts. Dieses Gesetz 
dient vor allem der Luftreinhaltung und 
Lärmbekämpfung. Deshalb unterliegen 
auch Bau und Betrieb von Tierhaltungs-
anlagen den strengen Vorgaben dieses 
Gesetzes.

• Ab einer bestimmten Tierplatzgröße 
muss der Landwirt auch eine immissions-
schutzrechtliche Genehmigung einholen. 
Stehen mehrere Ställe dicht beieinander, 
werden deren Tierplätze zusammenge-
zählt. Aber auch unterhalb dieser Gren-
zen muss der Landwirt berücksichtigen, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen 

verhindert werden. Wenn sie unvermeid-
bar sind, müssen sie auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden. 

• Zudem gilt: Ab einer bestimmten Stall-
größe müssen Landwirte eine so ge-
nannte Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchführen. Dabei werden sämtliche 
Auswirkungen des geplanten Stalls auf 
Boden, Wasser, Luft, Klima und Biodiver-
sität geprüft.

• Sollten Umweltauswirkungen nicht zu 
vermeiden sein, muss der Landwirt sei-
nen Stall baulich so anpassen, dass er die-
se vermeidet.

Werden Stallbauten auch auf ihre Umweltauswirkungen überprüft? 

• Tierhaltung verursacht Emissionen und 
somit auch Gerüche. Mitunter ist der 
Abstand eines Stalles zu benachbarten 
Wohnsiedlungen oder zum Wald jedoch 
zu gering, um sie vor diesen Umweltein-
wirkungen zu schützen. Sollten in diesen 
Fällen alle Maßnahmen zur Minderung, 
z.B. über die Fütterung, die Entmistung 

oder die Ableitung der Stallemissionen 
nicht ausreichen oder können nicht um-
gesetzt werden, um den Immissions-
schutz zu gewährleisten, muss der Land-
wirt notfalls eine technische Anlage zur 
Abluftreinigung einbauen.

Was passiert mit der Abluft im Stall?
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• Die Ausscheidungen von Schweinen, 
Rindern und Geflügel sind als Mist, Jau-
che oder Gülle wichtige Düngemittel. Als 
wirtschaftseigene Dünger werden sie 
auf die Äcker und das Grünland ausge-
bracht, um den Bedarf der Kulturpflan-
zen an Nährstoffen zu decken. Betriebe, 
die diese Wirtschaftsdünger ausreichend 
einsetzen können, brauchen keinen Mine-
raldünger zuzukaufen. Durch den Einsatz 
von Wirtschaftsdüngern im Pflanzenbau 
werden wichtige betriebseigene Kreis-
läufe geschlossen. Im ökologischen Land-
bau sind sie eine unverzichtbare Form 
der Düngung. 

• Der Landwirt muss entsprechend des 
Pflanzenbedarfs düngen. Weder über 
Gülle, noch Mineraldünger dürfen zu 
hohe Nährstoffmengen ausgebracht 
werden. Dazu gibt es in Deutschland ein 
umfangreiches Regelwerk. Die Landwir-
te müssen Gülle für sechs Monate lagern 
können, um diese immer zum richtigen 
Zeitpunkt für die Düngung einsetzen zu 
können. Hierfür dienen auch Sperrfristen 
im Winter, in denen Düngemittel nicht 
verwendet werden dürfen, um Austräge 
in das Grundwasser zu vermeiden.

Werden unsere Felder mit Gülle überschwemmt?

Ab einer bestimmten Stallgröße müssen Landwirte eine so genannte Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen, bei der Auswirkun-

gen auf die Umwelt geprüft werden. Gegebenenfalls muss der Landwirt seinen Stall baulich anpassen.



6 Faktencheck „Stallneubauten – aus bau- und umweltrechtlicher Sicht“

• In ganz Deutschland werden dem Grund-
wasser an über 1.000 Messstellen re-
gelmäßig Proben entnommen und das 
Trinkwasser als wichtigstes Lebensmit-
tel ständig überwacht. Der Nitratbericht 
2016 der Bundesregierung bestätigt 
für den Zeitraum 2012 bis 2014, dass in 
Deutschland an rund 82 % der Messstel-
len das Grundwasser Trinkwasserqua-

lität hat. Das bedeutet, dass der strenge 
Trinkwassergrenzwert von 50 mg Nitrat 
pro Liter Wasser ohne eine Behandlung 
des Grundwassers eingehalten wird. 
Dort, wo das Grundwasser noch nicht 
über Trinkwasserqualität verfügt, arbei-
ten die Landwirte in sogenannten Was-
serkooperationen mit den Wasserwerken 
an Verbesserungen. 

Belastet die Gülle aus der Tierhaltung das Grundwasser in Deutschland?

• Neue Tierställe können nur gebaut wer-
den, wenn die Landwirte mit den Produk-
ten auch Geld verdienen. Das war 2015 
und 2016 wegen der niedrigen Erzeu-
gerpreise in der Nutztierhaltung jedoch 
nicht der Fall, sodass darum derzeit kaum 
Ställe neu gebaut werden. In einigen Re-

gionen Deutschlands werden gar keine 
Stallbauten errichtet. Grund sind die 
strengen Immissionsschutzgesetze, die 
von den landwirtschaftlichen Betrieben 
mitunter schlicht nicht eingehalten wer-
den können. 

Werden aktuell tatsächlich so viele neue Ställe gebaut?

In einigen Regionen Deutschlands werden aktuell wegen der strengen, schlicht nicht einhaltbaren Immissionsschutzgesetze keine 

neuen Ställe gebaut.
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• Agrarwende

Die Grüne „Agrarwende“. Mehr Kampagne als Reformprojekt

• Antibiotika
Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung

• Auslaufen der Milchquote
Was brachte die Milchquote uns Bauern?

• Boden
Macht moderne Landwirtschaft Böden kaputt?

• Eiweißfuttermittel
Importieren wir immer mehr Soja?

• Eiweißstrategie
Welches Futter brauchen unsere Tiere?

• Entwicklung der Tierbestände
Gibt es immer mehr Nutztiere in Deutschland?

• Flächenverlust in der Landwirtschaft
Bedroht die Landwirtschaft wirklich unsere Lebensräume?

• Glyphosat im Ackerbau
Wozu ist eigentlich Glyphosat gut?

• Haltung von Milchkühen
Wie geht es eigentlich unseren Milchkühen?

• Internationaler Agrarhandel
Exportieren wir zu viele Nahrungsmittel?

• Mengenregulierung Milch
Verhindert eine Regulierung wirklich Marktkrisen?

• Tiergerechtes Futter
Wie ernähren wir eigentlich unsere Nutztiere?

• Tierwohl in der Landwirtschaft
Geht es unseren Nutztieren gut?

• Unfallvorsorge bei Weiderindern
Wie kann ich sicher wandern?

• Zucht von Milchkühen
Züchten wir nur noch „Turbokühe“?
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